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Allgemeine   

Informationen  Vertriebspartner :       WIFO-Kennung :       
   Herr  Frau  Firma 

  Versicherungsnehmer :       
      

   
Inhaber: 
 
Postanschrift: 
PLZ, Ort, Straße, Nr. 

      
      
 
      
      

   
Versicherungsort(e): 
PLZ, Ort, Straße o. Flurstück 

 
      
      
      

     

Highlights   

  

Unterversicherungsverzicht bei korrekter jährlicher Umsatzmeldung. 
Entschädigungsgrenze anstelle einer Versicherungssumme 
Anwendung der „goldenen Regel“ 
Verzicht auf Quotelung bei grob fahrlässiger Herbeiführung eines Schadens bis 20.000 € (ohne BU) 
Selbstrechnendes PDF-Dokument – auch online versendbar                                Bitte  Adobe verwenden ! 
Mit 5 Risikoeingaben zur Prämie 
Deckungseinschlüsse der Grunddeckung (obligatorisch) : 

- Betriebshaftpflicht  - Deckungssummen 5 Mio € P/S und 1 Mio Vermögensschäden -2-fach maximiert p.a. 
inkl. Mietsachschäden, Schlüsselschäden, Verwahrungsrisiko, Produkthaftpflicht, Abscheider, Öltank bis 10.000 l etc. 

- Brand, Blitzschlag, Explosion, Überspannung durch Blitz, Nutzwärme, Implosion, Fahrzeuganprall,   
- Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel 
- Rauch- oder Rußschäden - auch ohne Schadenfeuer (SB 1.000 €) 
- Überschalldruckwellen (SB 1.000 €) 
- Böswillige Beschädigung (SB 1.000 €) 
- innere Unruhen, Streik, Aussperrung  (SB 1.000 €) 
- Verderb von Lebensmitteln (durch Stromausfall) bis 2.000 € 
- Diebstahl von Automaten (am Gebäude - keine Innenautomaten) samt Inhalt bis 500 € 
- Sachen in Freiem auf dem Versicherungsgrundstück (Biergarten) gelten gegen Feuer und Leitungswasser bis 20% 

der Entschädigungsgrenze maximal 50.000 € und für Sturmschäden bis 2.000 € versichert 
Deckungseinschlüsse der Ertragsausfalldeckung (obligatorisch) : 

- Haftzeit von 12 Monaten 
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Überspannung durch Blitz, Nutzwärme, Implosion, Fahrzeuganprall,   
- Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel 
- Rauch- oder Rußschäden - auch ohne Schadenfeuer (SB 1.000 €) 
- Überschalldruckwellen (SB 1.000 €) 
- Böswillige Beschädigung (SB 1.000 €) 
- innere Unruhen, Streik, Aussperrung  (SB 1.000 €) 
- Betriebsschließung aufgrund Seuchen bis 30 Tage inklusive Warenschäden bis 30.000 € 

Baustein Elementar - gilt für Sachwerte und Ertragsausfall (optional) : 
- Wartezeit 1 Monat ohne Vorversicherung, Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 

Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch  
(SB in ZÜRS 1 =10 % mind. 500 € max. 5.000 €, in ZÜRS 2 = 10% mind. 500 €, ZÜRS 3+4 ist anfragepflichtig) 

Baustein Unbenannte Gefahren- gilt für Sachwerte und Ertragsausfall (optional) : 
- Selbstbehalt 10% mindestenes 1.000 € 

Baustein Glas (optional) : 
- Gesamte Innen- und Außenverglasung Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Glas und Kunststoff, Glasbausteine 

und Profilbaugläser; Werbeanlagen, Entschädigung 1.250 € je Scheibe, maximal 5.000 € je Schaden 
Technische Versicherung (optional) : 

- Unvorhergesehene Zerstörung oder die Beschädigung der Technischen Betriebseinrichtung sowie 
der versicherten Daten und Programme 
Selbstbehalt 250 €  
Entschädigungsgrenze 10.000 € 

Werkverkehr (optional) : 
- Zerstörung, Beschädigung und Abhandenkommen durch Unfall, höhere Gewalt, Diebstahl, Unterschlagung und 

Raub von versicherten Sachen während eines Transports – Selbstbehalt 250 € 
- Geltungsbereich BRD 
- Entschädigungsgrenze 10.000 € 

Biergartendeckung (optional) Selbstbehalt 10% mindestens 250 € : 
- Diebstahl von festmontierten Werbeanlagen, Tischen, Stühlen -ohne Auflagen-, Heizstrahler und Sonnenschirme 
- Nach Geschäftsschluss müssen die Sachen gegen einfachen Diebstahl gesichert sein (Kette etc.) 
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Berechnung   

  Bitte geben Sie die Postleitzahl des Risiko-Ortes ein ! 
   

  Bitte wählen Sie die Betriebsart aus ! 

   

  Bitte wählen Sie die gewünschte Deckung aus ! 

   Grunddeckung  Elementar*  Unbenannte Gefahren 
  Bitte wählen Sie die Entschädigungsgrenze der Sachdeckung ! 

   

  Bitte geben Sie den Jahresnettoumsatz ein ! 

   

  Die Entschädigungsgrenze der Ertragsausfalldeckung beträgt : 

   

  Die Tagesentschädigung der Betriebsschließungsversicherung beträgt : 

                                                                                               Mitversichert gelten Warenschäden bis 30.000 € 

   Einschluss des Glasbausteines 

   Einschluss der technischen Gefahren (Elektronik- und Maschinen) 

   Einschluss Werkverkehr 

  Einschluss der Biergartendeckung  

   bis 1.000 €  bis 2.000 €  bis 3.000 €  bis 4.000 €  bis 5.000 € 

  Zahlweise  Jährlich  Halbjährlich  Vierteljährlich  Monatlich 

  Nettoprämie gemäß Zahlweise  : 
  Bruttoprämie gemäß Zahlweise : 

 
 
 
 

  
* Die Versicherbarkeit wird vom Versicherer bzw. WIFO geprüft. 

Risikoangaben   

  Art der Außenwände :       

  Art der Dachung :       

  Lage der Versicherungsräume :  Keller                 
 Gesamtes Gebäude 

 Erdgeschoss        
 Obergeschoss : Etage-Nr.       

  Saisonbetrieb :  Nein                                         Ja                                      

  Gefahrenerhöhung : Befinden sich im Gebäude neben dem zu versichernden Betrieb Fabriken, Mühlen, 
Holzbearbeitungsbetriebe, Theater, Warenhäuser, Lager mit feuergefährlichen oder 
explosiblen Stoffen, Kunst- oder Schaumstoffen ? 

 Nein                                                   Ja   
     
  Versicherungsnehmer ist  Inhaber des Betriebes  

 Eigentümer der Betriebsräume 
 Pächter des Betriebes 
 Mieter der Betriebsräume 

 
 

Vertrags-   
grundlagen  Business Versicherungsbedingungen – Kompendium – Stand 2010 

Verbundene Sach-Gewerbeversicherung (VSG 2010), Teil A, B, D 
AHB 2010; BBR Gaststätten und Beherbergung;AVB Benachteiligungen;BBR Umwelthaftpflicht-Basis-und Regress
>> Bedingungen online <<  

 
 

arba
Notiz
Deckungseinschlüsse der Grunddeckung (obligatorisch) :
-- Betriebshaftpflicht - Deckungssummen 5 Mio € P/S und 1 Mio Vermögensschäden -2-fach maximiert p.a.
   inkl. Mietsachschäden, Schlüsselschäden, Verwahrungsrisiko, Produkthaftpflicht, Abscheider, Öltank bis 10.000 l etc.
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Überspannung durch Blitz, Nutzwärme, Implosion, Fahrzeuganprall,
- Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel
- Rauch- oder Rußschäden - auch ohne Schadenfeuer (SB 1.000 €)
- Überschalldruckwellen (SB 1.000 €)
- Böswillige Beschädigung (SB 1.000 €)
- innere Unruhen, Streik, Aussperrung (SB 1.000 €)
- Verderb von Lebensmitteln (durch Stromausfall) bis 2.000 €
- Diebstahl von Automaten (am Gebäude - keine Innenautomaten) samt Inhalt bis 500 €
- Sachen in Freiem auf dem Versicherungsgrundstück (Biergarten) gelten gegen Feuer und Leitungswasser bis 20%
  der Entschädigungsgrenze maximal 50.000 € und für Sturmschäden bis 2.000 € versichert

Deckungseinschlüsse der Ertragsausfalldeckung (obligatorisch) :
- Haftzeit von 12 Monaten
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Überspannung durch Blitz, Nutzwärme, Implosion, Fahrzeuganprall,
- Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel
- Rauch- oder Rußschäden - auch ohne Schadenfeuer (SB 1.000 €)
- Überschalldruckwellen (SB 1.000 €)
- Böswillige Beschädigung (SB 1.000 €)
- innere Unruhen, Streik, Aussperrung (SB 1.000 €)
- Betriebsschließung aufgrund Seuchen bis 30 Tage inklusive Warenschäden bis 30.000 €

arba
Notiz
Die Entschädigungsgrenze der Sachwertedeckung übernimmt die Position der Versicherungssumme,
daher sollte die gewählte Entschädigungsgrenze dem Neuwert der zu versichernden Sachen entsprechen
Im Schadenfall wird der tatsächliche Schaden bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze erstattet.

Eine eventuelle summenmäßige Unterversicherung hat daher kein Einfluss auf die Schadenregulierung.
Das stellt für Sie als Makler und für Ihre Kunden ein hohes Maß an Sicherheit dar und hilft Ihnen Ihre Maklerhaftung zu minimieren.

Beispiel einer klassischen Unterversicherung bei Verwendung einer Versicherungssumme :

Versicherungssumme 50.000 EUR. Tatsächlicher Wert 100.000 EUR.
Entstandener Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR. Entschädigungsleistung des Versicherers 10.000 EUR.
Die fehlenden 10.000 EUR sind im Fall der Fälle vom Makler zu tragen. (Maklerhaftung)

Bei Verwendung einer Entschädigungsgrenze würde der Schaden in voller Höhe bezahlt werden. 

arba
Notiz
Die Ertragsausfalldeckung deckt den Betriebsunterbrechungsschaden nach einem versicherten Ereignis. 
Die Haftzeit des Versicherers beträgt 12 Monate.

Wir kalkulieren den betriebwirtschaftlichen Rohertrag mit mindestenes 70 % des gemeldeten Jahresnettoumsatzes. 
Im Schadenfall wird bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze unter Nachweis des tatsächlichen Ausfallschadens geleistet.

Sollte die Entschädigungsgrenze der Ertragsausfalldeckung nicht ausreichen, kann der Jahresnettoumsatz um einen Vorsorgebetrag
entsprechend erhöht werden.



arba
Notiz
Versicherungsumfang
Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde auf Grund des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder
Krankheitserreger 
a) den versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen
Krankheiten oder Krankheitserregern beim Menschen schließt; Tätigkeitsverbote gegen sämtliche Betriebsangehörige
eines Betriebes oder einer Betriebsstätte werden einer Betriebsschließung gleichgestellt;

b) die Desinfektion der Betriebsräume und -einrichtung des versicherten Betriebes ganz oder in Teilen anordnet oder schriftlich
empfiehlt, weil anzunehmen ist, dass der Betrieb mit meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet ist;

c) die Desinfektion, Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung von Vorräten und Waren in
dem versicherten Betrieb anordnet oder schriftlich empfiehlt, weil anzunehmen ist, dass die Vorräte und Waren mit meldepflichtigen
Krankheitserregern behaftet sind;

d) in dem versicherten Betrieb beschäftigten Personen ihre Tätigkeit
– wegen Erkrankung an meldepflichtigen Krankheiten,
– wegen Infektionen mit meldepflichtigen Krankheitserregern,
– wegen entsprechenden Krankheits- oder Ansteckungsverdachts
oder
– als Ausscheider von meldepflichtigen Erregern
untersagt.

e) Ermittlungsmaßnahmen nach § 25 Abs. 1 IfSG oder Beobachtungsmaßnahmennach § 29 IfSG anordnet, weil jemand
krank, krankheits-, ansteckungsverdächtig oder Ausscheider ist.

Die Haftzeit beträgt maximal 30 Tage. Es gilt die im Angebot vereinbarte Tagesentschädigung unter Nachweis des tatsächlich
entstandenen Schadens.

Zusätzlich gelten auch Warenschäden bis zu 30.000 EUR mitversichert.



http://www.wifo-marketingportal.com/download/bedingungen/Interlloyd_Bedingungen.pdf
arba
Schreibmaschinentext
BBR Privat, BBR Umweltschaden

arba
Schreibmaschinentext

arba
Schreibmaschinentext

arba
Schreibmaschinentext
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Sicherungs-   

klassen  Betriebsarten der Sicherungsklasse 1 
  Billiardcafe (keine Spielhalle), Bistro, Cafe (nicht Internetcafé), Cafeteria, Catering, Creperie, Eiscafe, 

Eisdiele, Espressobar-/cafe, Gasthof (ohne Beherbergung), Gaststätte (ohne Fremdenzimmer, keine Bar / Disko 
/ Vergnügungsbetrieb), Kantine, Milchbar, Partyservice, Pizzeria, Pub, Tagescafe 
 

  Betriebsarten der Sicherungsklasse 2 
Bahnhofsgaststätte, Bodega, Brasserie, Fischrestaurant, Gebirgshütte (bewirtschaftet), Kneipe 
Lokal, Raststätte, Restaurant (ohne Fremdenzimmer, keine Bar / Disko / Vergnügungsbetrieb), 
Speiselokal, Steakhaus, Trattoria, Weinstube 

 
Annahme-   
richtlinien  Eine eventuelle Vorversicherung wurde nicht vom Vorversicherer gekündigt.  

  Es handelt sich um ein Risiko in Gebäuden der Bauartklasse 1. 
Die Sicherungsklasse gemäß Betriebsartenverzeichnis  ist erfüllt. 
Es liegt keine Risikoerhöhung durch Inhalt und/oder Nachbarschaft vor 

  Die Annahmerichtlinien gelten erfüllt.              Bestätigung durch Makler oder Antragsteller !  
 

weitere   
Angaben  Das Angebot gilt unter der Voraussetzung, dass die Vorschadenquote, 

bezogen auf den Angebotsbeitrag, in den letzten 3 Jahren geringer als 60 % war. 
   

  Beginn :   00.00 Uhr Ablauf   00.00 Uhr 

  Hauptfälligkeit :   Laufzeit 1 Jahr - Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn er nicht  mindes-
tens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 

  Zahlungsart :  Rechnung   Lastschrift  

  Sonstiges : Bei monatlicher + vierteljährlicher Zahlungsweise ist  Lastschriftverfahren erforderlich ! 

  Neugründung :  Ja, zum    Nein 

  Vorversicherer :   

  Vers. Nr. :   

  Vorschäden 
der letzten 5 

Jahre 
Sofern ja, bitte 

Anzahl, Art, Höhe 

 Nein                Ja 
  
  
  
  

  Vorschäden 
der letzten 10  

Jahre in 
Elementar 

 Nein                Ja 
  
  
  

  Bank :   

  BLZ :   

  Kto :   

  Unterschrift Kontoinhaber, sofern vom VN abweichend :   

  Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass rechtzeitig vor der Unterzeichnung dieses Antrages das Produktinfor-
mationsblatt, die der beantragten Versicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Ver-
sicherungsbedingungen und Klauseln, Annahmerichtlinien, die Allgemeinen Kundeninformationen sowie das Merkblatt zur Da-
tenverarbeitung erhalten zu haben. Die Sicherungsrichtlinien zur Kenntnis genommen und durch die Unterschrift des Antrages 
das Zutreffen dieser bestätigt. 

   Angebotsannahme (Es gilt das Antragsmodell vereinbart) 
    

Ort, Datum 

  

*Unterschrift VN und / oder Makler 

 
Anmerkung   

  Die aufgeführten Konditionen des Rahmenvertrages gelten nur, solange der Vertrag über die WIFO GmbH ge-
führt wird. Bei einem Maklerwechsel entfallen die Sonderkonditionen zur nächsten Hauptfälligkeit ! 
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Zeichnungsvoraussetzung 
Allgemein 
Versicherungen, durch die gleiche oder vergleichbare Interessen, Gefahren, Risiken oder Sachen wie bei der hier beantragten 
Versicherung abgesichert wurden, sind durch andere Versicherer weder abgelehnt, gekündigt oder aufgehoben worden. 
Die Schadenquote (Verhältnis von Prämien zu Schadenzahlungen inkl. Reserven) der beantragten Versicherung beträgt inner-
halb des zurückliegenden 5-Jahreszeitraumes nicht mehr als 60 % bezogen auf die Prämie dieses Angebotes. 
Es befinden sich keine Niederlassungen oder Betriebsstätten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Sachversicherung 
Die versicherten Sachen befinden sich in bezugsfertigen Gebäuden, die in massiver Bauweise (z. B. Außenwände aus Beton, 
Mauerwerk) und harter Dachung (z. B. Ziegel, Schiefer, Betonplatte, gesandete Dachpappe) errichtet sind. Diese Gebäude 
sind allseits geschlossen (keine offenen Seiten). Es liegt keine Gefahrerhöhung durch Leerstand oder durch fremde Betriebe 
des Gastgewerbes, der Holz-, Kunststoff-, Schaumstoffverarbeitung oder durch Lager mit feuergefährlichen, explosiven Stoffen 
im Gebäude oder in unmittelbarer Nachbarschaft vor. Die versicherten Sachen befinden sich in allseits geschlossenen Räumen 
und die dem Vorschlag beigefügten Sicherungsrichtlinien sind für die Annahme notwendig und Bestandteil des Vertrages (s. 
hierzu auch Erklärungen des Kunden). 
Für die Versicherung von weiteren Elementarschäden gilt: 
Der Versicherungsort befindet sich nach dem Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS) in-
nerhalb der Gefährdungsklasse 1 oder 2. Auf dem Versicherungsort oder in dessen Umgebung sind in den letzten 10 Jahren 
keine Schäden durch Überschwemmung, Starkregen, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch sowie Schneedruck, Lawi-
nen oder Vulkanausbruch eingetreten. 
Haftpflichtversicherung 
Der Versicherungsort befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe eines FFH/Naturschutzgebietes. In der Nachbarschaft des Ver-
sicherungsortes befinden sich keine Betriebe mit einer besonderen Umwelt- oder Sicherheitsrelevanz (z.B. Chemiepark).  
Es werden keine Produkte hergestellt, aus nicht EU-Ländern importiert oder im eigenen Namen verkauft (Quasihersteller). 
Es werden folgende umweltrelevante Mengen nicht überschritten: 
- Kleingebinde mit einem Gesamtfassungsvermögen von bis zu 1.000 l/kg, sofern das Einzelgebinde nicht größer  
  als 250 l/kg ist 
- Ein Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10.000 l 
- Abwasser für häusliche Abwässer (Sanitär- und Regenabwässer) 
- Ein betrieblicher Öl-, Fett-, Benzin- oder Leichtflüssigkeitsabscheider 

Erklärung des Kunden 
Wichtig für den Antragsteller: 
Bevor Sie diesen Antrag/Deckungsauftrag unterschreiben, lesen Sie bitte auch die folgenden wichtigen Hinweise. Diese sind Bestandteile des 
Versicherungsvertrages. Sie machen mit Ihrer Unterschrift diese Hinweise zum Inhalt des Antrages. Alle in diesem Antrag gestellten Fragen sind 
nach bestem Wissen sorgfältig, vollständig und richtig zu beantworten. Eine Verletzung Ihrer vorvertraglichen Anzeigepflicht kann uns zum Rück-
tritt oder zur Kündigung berechtigen oder zu einer Bedingungsanpassung führen. Bitte beachten Sie hierzu die Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versi-
cherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie die Ausführungen zur Bedeutung der vorvertraglichen Anzeigepflicht in den Allgemeinen und Besonde-
ren Versicherungsbedingungen. 
Die dem Vorschlag beigefügte Sicherungsrichtlinie und Zusatzvereinbarung sind für die Antragsannahme notwendig und sind wesentlicher Be-
standteil des Vertrages. Die vereinbarten Sicherungen müssen spätestens innerhalb von vier Wochen nach Vertragsbeginn, sofern nicht eine an-
dere Frist mit der Hauptverwaltung der Interlloyd Vers. AG vereinbart wurde, installiert sein. Der Versicherungsnehmer hat während der Vertrags-
laufzeit die vorhandenen und vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu erhalten und bei Abwesenheit, soweit zur Funktionsbereitschaft 
technisch erforderlich, zu aktivieren. Ansonsten kann der Versicherungsschutz im Rahmen des §28 VVG ganz oder teilweise verloren gehen.  
Bedingungsgemäß umfasst der Versicherungsschutz die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche-
rungsnehmers. Nicht versichert sind, unbeschadet Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung), weitere in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen 
Gewerbeerlaubnis aufgeführten Tätigkeiten. 
Sie erklären sich bereit, dass wir Auskünfte beim Vorversicherer einholen dürfen. Bedingungsgemäß umfasst der Versicherungsschutz 
die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers.  
Gilt nur beim Antragsmodell / Deckungsauftrag:  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie folgende Unterlagen zu den beantragten Versicherungen erhalten haben und 
ausreichend Zeit hatten, von deren Inhalt Kenntnis zu nehmen (falls nicht zutreffend, bitte streichen): 
- Versicherteninformation 
- Allgemeine Versicherungsbedingungen 
- Datenschutzeinwilligungserklärung 
- Widerrufsbelehrung 
- Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
Datenschutzeinwilligungserklärung  
In der „Datenschutzeinwilligungserklärung“ befinden sich wichtige Informationen zum Datenschutz. Sofern nicht gestrichen, be-
stätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese gelesen haben, und willigen ein, dass Ihre allgemeinen personenbezogenen 
Daten wie dort beschrieben verwendet werden. Diese Einwilligung ist Inhalt dieses Antrages und wird wichtiger Bestandteil des 
Vertrages. 
Sie können der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Werbung, Markt- und Meinungsforschung jederzeit widersprechen 
bei:  
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Telefax +49 (0) 2 11 9 63 – 3033, E-Mail service@interlloyd.de 
Wir nutzen Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen. 
Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu überprüfen, um Kosten – insbes. für die Gemeinschaft der Versicher-
ten – zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. Hierzu werden Vorname, Nachname, Anschrift und 
Geburtsdatum an die Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden und dem Verband 
der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstr. 12, 41460 Neuss übermittelt. 
Maklervollmacht: Die Vorlage einer gültigen ordnungsgemäßen Maklervollmacht wird versichert. 
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Deckungsbeschreibung der Betriebshaftpflicht (auszugsweise)
Vermögensschäden bis 1.000.000 € 
Unselbstständige Niederlassungen und Betriebsstätten im Inland 
Abvermietung bis 25.000 € Bruttojahresmietwert 
Weitervermietung bis 10.000 € Jahresbruttomietwert 
Bauherren-Haftpflicht bis 1.000.000 Bausumme – maximale Deckungssumme von 3.000.000 € P/S 
Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige 
Werks- und Betriebsfeuerwehr und Betriebssportgemeinschaften 
Übernahme der Bewirtung bei Veranstaltungen außerhalb des Betriebes, Partyservice 
Gastronomiespezifische Einrichtungen wie Kinderspielplatz, Minigolfbahn 
Betrieb von Sälen für Veranstaltungen sowie Tanz- und Restaurationszelte auf dem Betriebsgrundstück 
Durchführung eigener Veranstaltungen auf dem Betriebsgrundstück im Rahmen der normalen Betriebstätigkeit 
Verwahrungsrisko bei Restaurationsgästen bis 10.000 € 
Tierhalter zu Betriebszwecken 
Teilnahme an Ausstellungen und Messen 
Reklameeinrichtungen 
Inhaber von Verkaufsstellen 
nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
Besitz und Gebrauch von Schusswaffen / Munition 
Handel und Vertrieb von Produkten im Internet 
Betrieb einer Tankstelle / Kfz-Pflegestation für eigene Zwecke 
Betrieb einer Photovoltaik- und Solarthermieanlage inkl. Einspeiserisiko bzw. Abgaberisiko 
Mitversicherte Personen - gesetzliche Vertreter, sämtliche Betriebsangehörige 
Subunternehmerbeauftragung 
Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften mit Insolvenzklausel 
Nachhaftung bis 5 Jahre 
Schiedsgerichtsvereinbarungen, Versehensklausel, Kumulklausel 
Konventionelle Produkthaftpflicht für hergestellte, gelieferte Erzeugnisse sowie durch erbrachte Leistungen 
Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher bis 1.000.000 € 
Abhandenkommen von fremden Schlüsseln bis 1.000.000 € mit 250 € Selbstbeteiligung 
Abwässersachschäden 
Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 
Ansprüche mitversicherter Personen untereinander 
Ansprüche aus Benachteiligungen bis 100.000 € bei einem Selbstbehalt von 1.000 € 
Auslandsschäden (bei Schäden in USA / Kanada SB 10%, mind. 5.000 €, max. 50.000 €) 
Fehlen vereinbarter Eigenschaften 
Internetnutzung bis 1.000.000 € 
Namensrechtsverletzungen bis 100.000 € 
Kraftfahrzeuge (Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h) / Selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h 
Gabelstapler bis 20 km/h 
Mietsachschäden 

- anlässlich Dienst- oder Geschäftsreisen bis 3.000.000 € 

- an Gebäuden / Räumlichkeiten bis 1.000.000 € 

- Schäden durch Feuer, Explosion bis 3.000.000 € 
Tätigkeitsschäden 

- Be- und Entladeschäden – Selbstbehalt 250 € 

- Leitungsschäden – Selbstbehalt 250 € 

- sonstige Tätigkeitsschäden bis 1.000.000 € . Selbstbehalt 250 € 
Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
Umwelthaftpflicht-Versicherung  bis 3.000.000 €  bei einem Selbstbehalt von 500 €  
u.a. aus dem Anlagenrisiko

- oberirdischer Heizöltank bis 10.000 Liter 

- Kleingebinde, Einzelbehältnis bis 240 Liter/kg, Gesamtfassungsvermögen bis 3.000 Liter/kg 

- Betriebsmittel in nicht zulassungs- und versicherungspflichtigen Kfz oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 

- Betriebsmittel in geschlossenen Systemen 

- Fett-, Öl- oder Benzinabscheider (max. 5 Stück) 
Umweltschadens-Versicherung bis 3.000.000 €  bei einem Selbstbehalt von 10 %,mind. 250 €, max. 2.500 €
unter .anderem .aus dem Anlagenrisiko 

- Kleingebinde, Einzelbehältnis bis 240 Liter/kg, Gesamtfassungsvermögen bis 3.000 Liter/kg 

- Fett-, Öl- oder Benzinabscheider (max. 5 Stück) 
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Deckungsbeschreibung der Sachversicherung  (auszugsweise)

Versicherte Kosten 
In der Sachsubstanz zusätzlich bis zur Versicherungs-
summe, max. 1.000.000 € (sofern kein anderen Entschädi-
gungsgrenzen bestehen) In der Betriebsunterbrechung zu-
sätzlich bis 1 % der Versicherungssumme, max. 500.000 € 
(sofern kein anderen Entschädigungsgrenzen bestehen)

Entschädigungsgrenze 
je Versicherungsfall

Selbstbehalt

alle versicherten Gefahren:

Schadenabwendungs- und –minderungsmaßnahmen 
-ohne Entschädigungsgrenze -

Versichert Nein 

Schadenfeststellung und -ermittlung  
- ohne Entschädigungsgrenze 

Versichert Nein

Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und  
Schutzmaßnahmen 

Versichert Nein

Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen Versichert Nein

Verkehrssicherungsmaßnahmen Versichert Nein

Absperrmaßnahmen Versichert Nein

Sachverständigenverfahren ab Schäden von 25.000 € Versichert Nein

Mehraufwand durch Preissteigerungen Versichert Nein

Mehraufwand durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen (ohne Restwerte) 

Versichert Nein

Mehraufwand durch Technologiefortschritt Versichert Nein

Wiederherstellung von Geschäftsunterlagen, individuellen 
Programmen und Daten sowie Urkunden 

Versichert Nein

Gefahr Feuer: 

Feuerlöschmaßnahmen Versichert Nein 

Zuwendungen des VN an Brandhelfer Versichert bis 2.500 € Nein 

Dekontamination und Entsorgung von Erdreich Versichert 20%  

Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück Bis 20 % der VSU, max. 50.000 € Nein 

Gefahr Einbruchdiebstahl:

Schlüsselverlust für besondere Behältnisse, Gebäudebe-
schädigungen, Schlossänderungskosten, Provisorische Si-
cherungsmaßnahmen. Bewachung versicherter Sachen 

Versichert  bis 20.000 € Nein 

Gefahr Leitungswasser:

Wasserverlust bzw. Mehrverbrauch aufgrund eines versi-
cherten Schadens 

Versichert  bis 5.000 € Nein 

Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück Bis 20 % der VSU, max. 50.000 € Nein 

Sturm/Hagel:

Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück Bis 2.000 € Nein 

Gefahr Betriebsunterbrechung:

Zusätzliche Standgelder und ähnliche Aufwendungen Versichert 25 % 

Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen Versichert Nein 

Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen Versichert Nein 

Vertragsstrafen Versichert Nein 

Zulieferer-Rückwirkungsschäden Versichert 10 % 

Gefahr Glasbruch:

Notverschalungen / -glasungen, Entsorgung, Anstriche, 
Schriften, Verzierungen, Folien usw. Kräne und Gerüste, 
Schäden an Umrahmungen, Mauerwerk, Schutz- und 
Alarmeinrichtungen, Schäden an ausgestellten Waren und 
Dekorationsmitteln 

5.000 € Nein 

Bei den zuvor genannten Deckungsbesonderheiten handelt es sich nur um Stichworte. Detaillierte Deckungsumfänge sind den 
jeweiligen Bedingungen zu entnehmen. 



*Hinweise zum Online-Abschluss ohne Antragsunterschrift : 
Versicherungsschutz besteht erst nach Erhalt der Annahmebestätigung bzw. der Police durch 
den Versicherer, frühestens jedoch ab dem beantragten Versicherungsbeginn. 
Der/ die Versicherungsmakler/ in bestätigt, dass ihm/ ihr ein unterschriebener Antrag bzw. ein 
Maklerauftrag vorliegt sowie die erforderlichen Vertragsunterlagen und Informationen zur 
Verfügung stehen. 
 
*Bei Vereinbarung des Lastschriftverfahrens gilt : 
Der Antragssteller/Kontoinhaber ist damit einverstanden, dass die Beiträge durch den Versicherer bis auf 
Widerruf von seinem genannten Konto abgebucht werden. 
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Vorbemerkung: 
 
Die Sicherungsrichtlinien enthalten sicherungstechnische Mindestanforderungen.  
 
Fehlende oder unzureichende mechanische Sicherungen können durch andere Sicherungen vergleichbarer 
Qualität ersetzt, aber grundsätzlich nicht durch eine Einbruchmeldeanlage ausgeglichen werden. 
 
Für Risiken, die durch  

- ihre Lage (z. B. Ortsrand, Industriegebiet) oder  
- besondere Umstände (z. B. Leichtbauweise, BAK 3 und 4) 

besonders gefährdet sind, können zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sein.  
 
Für Risiken, die den Sicherungsrichtlinien nicht entsprechen, sind zusätzliche Sicherungs- und 
Überwachungsmaßnahmen schriftlich zu vereinbaren und vom Antragsteller vor Beginn des 
Versicherungsschutzes zu verwirklichen.  
 
Bei nicht rechtzeitiger oder generell nicht möglicher Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen ist vor 
Deckungsbeginn Anfrage zu halten. 
 
 
 
 
 
 
Sicherungsklasse S 1 
 

Sicherungsobjekt Mindestanforderungen 

Wände, Fußböden, Decken bzw. 
Dächer, die die Versicherungsräume 
begrenzen  

- Feste Bauweise (keine Container) 

- Beton, Steine - auch im Fachwerk - (z. B. Ziegel-, Kalksand-, 
Hohlblocksteine) 

 
Türen und Tore in Umfassungswänden, die die Versicherungsräume begrenzen 
 

Für sämtliche Türen und Tore  Zylinderschloss (Schließzylinder außen nicht überstehend) mit 
einbruchhemmendem Türschild/Rosette (von außen nicht demontierbar) 

Rolltore Sperrvorrichtung und abschaltbare Stromzufuhr 

Schiebetür/-tor Einsteck- oder Kastenschloss mit Hakenriegel 

Seitenflügel mehrflügeliger 
Türen/Tore 

Innenliegende Riegel (z. B. Treibriegel), Riegelausstoß oben und unten 
eingreifend 

Außenliegende (ungeschützte) 
Bänder/Scharniere  

An der Bandseite 1 Hinterhaken 

Holzzargen Sicherheitswinkelschließblech 

Metall- oder Kunststoffzargen Schließblech mit ausreichender Festigkeit 
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Sicherungsklasse S 2  
 
Bis zu einer Inhaltssumme von 50.000 EUR sind die Anforderungen der Sicherungsgruppe S 1 maßgebend.  
Ab einer Inhaltssumme von über 50.000 EUR gelten die folgenden Sicherungsanforderungen  
(Im Zweifelsfall, bzw. bei unbekannter Inhaltssumme gilt jeweils die höhere Sicherungsgruppe) 
 
 

Sicherungsobjekt Mindestanforderungen  

Wände, Fußböden, Decken bzw. 
Dächer, die die Versicherungsräume 
begrenzen  

- Feste Bauweise (keine Container) 

- Beton, Steine - auch im Fachwerk - (z. B. Ziegel-, Kalksand-, 
Hohlblocksteine) 

 
Türen und Tore in Umfassungswänden, die die Versicherungsräume begrenzen 
 

Schlösser und Beschläge für 
sämtliche Türen und Tore 

Zylinderschloss (Schließzylinder außen nicht überstehend) mit 
einbruchhemmendem Türschild/Rosette (von außen nicht demontierbar)  

und  

Zusatzschloss oder Mehrpunktverriegelung 

Ab einer Inhaltssumme von 150.000 € 

 

Ganzglastür und Füllungstür sowie 
Glaseinsatz in Türen und Toren 

Gitter (Roll-, Scheren-, Vorsatzgitter) mit Zylinderschloss und 
Sicherheitsbeschlag 

oder 

Rollladen (Metall, Holz) mit Hebesicherung oder gegen Hochheben 
gesicherter Antrieb  

oder  

Innenholzblende/-laden   

oder  

Verglasung nach VdS-Widerstandsklasse EH 1 

Rolltore Sperrvorrichtung und abschaltbare Stromzufuhr 

Schiebetür/-tor Einsteck- oder Kastenschloss mit Hakenriegel 

Ganzglastür Oben und unten je 1 Spezialschloss für Ganzglastüren 

Sonstige Türen und Tore Einsteck- oder Kastenschloss mit mind. 20 mm Riegelausstoß 

oder 

Mehrfachverriegelung 

Seitenflügel mehrflügeliger 
Türen/Tore 

Stangenschloss oder Treibriegel absperrbar, Riegelausstoß oben und 
unten eingreifend 

Außenliegende Bänder / Scharniere 
(ungeschützte) 

Im oberen und unteren Drittel der Bandseite je 1 Hinterhaken 

Holzzargen  Sicherheitswinkelschließblech 

Metall- oder Kunststoffzargen Schließblech mit ausreichender Festigkeit 
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Sicherungsobjekt Mindestanforderungen 

 
Fenster, die die Versicherungsräume begrenzen 
 

Fenster zu Lichtschächten Lichtschachtrost, fest verankert  

Kellerfenster Gesicherte Stahllochblende oder Gitter im Mauerwerk bzw. fest 
verankerte Lichtschachtroste  

Seiten- und/oder Hinterfenster, 
Oberlichter und andere 
Einstiegsmöglichkeiten, die sich 
weniger als 4 m über dem Erdboden 
befinden, und solche, die ohne 
Hilfsmittel von außen (z. B. über 
Anbauten, Vordächer, Feuerleitern) 
erreichbar sind 

Fensterschlösser/Aufhebelsperre (abschließbare Fenstergriffe sind nicht 
ausreichend) 

oder  

Pilzkopfverriegelung  

oder 

Gitter, feststehend (wie Kellerfenster)  

oder 

Gitter, beweglich (Roll-, Scheren-, Vorsatzgitter) mit Zylinderschloss 
(Schließzylinder außen nicht überstehend) und Sicherheitsbeschlag 

oder 

Rollladen (Metall, Holz) mit Hebesicherung oder gegen Hochheben 
gesicherter Antrieb  

oder 

Innenholzblende/-laden  

oder 

Verglasung nach VdS-Widerstandsklasse EH1 und abschließbare 
Verriegelung bzw. Zusatzschloss  

Lichtkuppeln Innengitter  

oder 

Sicherung gegen Abschrauben von außen  
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